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1. Lage und Abgrenzung

1.1. Lage

Das Plangebiet (Teilbereiche der Flurstücken 81/11, 81/13, 81/15 und 81/16 sowie das
Flurstück 8lll4 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld) liegt nordöstlich des Ortskernes
der Ortslage Schönfeld, in zweiter Reihe hinter den Eigenheimen entlang des Sporþlat-
zes Schönfeld. Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von etwa3.445 m2.

1.2. Abgrenzung

Die Fläche des Plangebietes wird im Norden durch eine unmittelbar angrenzende Straße
entlang des Schulsportplatzes, im Osten durch eine landwirtschaftliche Nutzfläche, im
Süden durch den Vorflutgraben ll9ll52l2 und im \ilesten durch das Flurstück 81/9 der
Flur 2 der Gemarkung Schönfeld, welches an das Gelände der Schule (einschließlich
Schulhof¡ von Schönfeld angren zt, begrenzt.

2. Planungsanlaß

Eine Investorengruppe plant, im Bereich der nunmehr überplanten Flurstücken 81/11,
8ll13 sowie 81/15 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld, 3 Wohnhäuser zu errichten. Da
diese zu überbauende Fläche im Außenbereich der Ortslage Schönfeld gelegen ist und
aus diesem Grunde die für die Bebauung notwendigen planungsrechtlichen Vorausset-
zungen fehlen, ist die Investorgruppe mit der Bitte um Erstellung eines Bebauungsplanes
an die Gemeinde Schönfeld herangetreten.

Da sich die Bebauungsabsichten mit den städtebaulichen Absichten der Gemeinde Schön-
feld decken und sich für die Gemeinde Schönfeld die Möglichkeit ergibt, Baugrund-
stücke für den Eigenbedarf zu entwickeln, ohne das dü¡rGemeinde hierfür Erschließungs-
kosten entstehen, hat sich die Gemeinde Schönfeld bereit erklåirt, das entsprechende B-
Planverfahren zu eröffnen.

Mit der Bindung der Eigentümergemeinschaft als Vorhabenträger (Städtebaulicher Ver-
trag) wurde nicht nur vereinbart, daß sämtliche durch die Planung entstehenden Kosten
zu decken sind, sondern gleichzeitig gesichert, daß bezüglich der Erschließung der Bau-
grundstücke ebenfalls keine Kosten auf die Gemeinde zukommen. Hinsichtlich der Siche-
rung der technischen Erschließung sowie der Realisierung notwendiger Ausgleichsmaß-
nahmen außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes wurde der städtebauliche Vertrag
ebenfalls um entsprechende Textpassagen ergänzt.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, l7ll l Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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3. InhaltdesFlächennutzungsplanes/ZielederRaumordnung

3.1 Die Gemeinde Schönfeld verfügt derzeit lediglich über einen Entwurf eines Teilflächen-
nutzungsplanes, der die Flächennutzung im Bereich der Ortslagen Trittelwitz und Schön-
feld determinieren soll.

3.2 Mit Beschluß der Gemeindevertretung vom 21.03.1996 wurden die Entwürfe des Teil-
flächennutzungsplanes gebilligt und die Aufstellung eines Gesamtteilflächennutzungs-
planes beschlossen. Seit der öffentlichen Auslegung der Entwürfe des Teilflächennut-
zungsplanes sowie seit der Beteiligung Träger öffentlicher Belange und Nachbargemein-
den, die in diesem Rahmen durchgeführt worden ist, ruhen die Arbeiten am Flächennut-
zungsplan.

3.3. Obwohl die Gemeinde Schönfeld ihre Arbeit am Flächennutzungsplan der Gemeinde
intensiviert hat, ist festzustellen, daß kein Parallelverfahren zwischen B-Planung und
Flächennutzungsplanung erzielt werden konnte. Insbesondere Probleme bei der Aus-
weisung zusätzlicher Wohnbauflächen für die Gemeinde, aber auch die Ausweisung von
gewerblichen und Mischbauflächen haben dazu geführt, daß das Planverfahren des Flä-
chennutzungsplanes sich erheblich verzögert hat. Aus diesem Grunde sieht sich die Ge-
meindevertretung veranlaßt, dem Hinweis des Landkreises Demmin, daß ein Parallel-
verfahren nicht mehr möglich und damit eine Erstellung eines vorgezogenen Bebauungs-
planes nach $ 8 Abs. 3 BauGB nicht möglich ist, zu folgen.

Um jedoch trotzt der fehlenden Parallelität beider Planverfahren zu sichern, daß die
Bebauung im Bereich des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 4 "rWohnbebauung
Schönfeld" so schnell wie möglich realisiert werden kann, hat sich die Gemeindever-
tretung im Rahmen der Abwägung der Stellungnahmen Träger öffentlicher Belange dazu
entschlossen, unter Anwendung des $ 8 Abs. 4 BauGB einen vorzeitigen B-Plan Nr. 4
"Wohnbebauung Schönfeld" zu entwickeln. Städtebaulich motiviert ist dies in dem Um-
stand, daß derzeit in Schönfeld kein Potential der baulichen Nachverdichtung besteht.
Dies bedeutet, um die Möglichkeit der Wohnbebauung im Bereich der Ortslage Schön-
feld zu sichern, bedarf es eines Bebauungsplanes. Weiterhin war für die Gemeindever-
tretung entscheidend, daß mit der Planung tatsächlich eine Eigenbedarfsplanung (keine
Ausweisung eines riesigen B-Plangebietes, welches nicht umgesetzt wird) erfolgt und daß

bereits feste Bauabsichten im Bereich des Plangebietes bestehen.

3.4. Seitens des Amtes für Raumordnung und Landesplanung - Mecklenburgische Seenplatte -
wurde im Rahmen der landesplanerischen Beurteilung festgestellt, daß die angezeigte
Planung eine behutsame Anbindung an die vorhandene Ortslage erkennen läßt. Die Grös-
senordnung des Plangebietes sowie die Kapazilät werden aus raumordnerischer Sicht als
maßvoll angesehen. Insofern steht der B-Plan Nr. 4 "Vy'ohnbebauung Schönfeld" den
Zielen der Raumordnung und der Landesplanung nicht entgegen.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorf'straße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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4. Ziele der Planung

4.1. Für das Plangebiet ergeben sich folgende Planungsziele:

Schaffung der rechtlichen Grundlagen fúr die Erschließung und Bebauung der Flur-
stücken 81/11, 81/13 und 81/15 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld

Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, insbesondere Schaffung der planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für die Erschließung der Baugrundstücke durch die
Definition von Geh-, Fahr- bzw. Leitungsrechten

Verhinderung von Mißständen der baulichen Entwicklung, Ordnung der äußeren
Erscheinung des Plangebietes

Beschränkung der wohnbaulichen Verdichtung und Versiegelung auf ein verträgliches
Maß

5. Rechtsgrundlagen

Grundlage für die Ausarbeitung des B-Planes, die Definition der Festsetzungen sowie für
den Verfahrensablauf bildet das BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom
27.08.1997 (BcBl. I, S. 2141.; 1998 I, S. 137)

5.2. Folgende weiteren Gesetzestexte waren für die Planung maßgeblich:

die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI. I, S. 132), geändert durch Gesetz vom 22.04.1993 (BGBI. I, S.

466)

die Landesbauordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 06.05.1998
(GVOBI. M-V S. 468, ber. S. 612), geändert durch Gesetz vom21.07.1998
(GVOBI. M-V S. 647,675)

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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6. Rahmenbedingungen

6.L. Gegenwärtiger Zustand des Gebietes

Das Plangebiet ist im Bereich des Flurstückes 81/14 der Flur 2 der Gemarkung Schön-
feld bereit mit einem Einzelwohnhaus bebaut. Teile der Flurstücken 81/11, 81/13 und
81/15 werden derzeit noch für Nutzgärten, die der vorgelagerten V/ohnbebauung zu-
geordnet sind, in Anspruch genommen. Darüber hinaus sind im südlichen Bereich der
Flurstücken 8l/11, 81/13 und 81/15 der Flur 2 dq Gemarkung Schönfeld, Teilflächen
des vorhandenen Weges entlang des Vorflutgrabens überplant worden. Die für die Neu-
bebauung mit 3 Einzelhäusern hauptsächlich avisierte Fläche ist derzeit jedoch ungenutzt
und ist mit einer Rasenvegetation bewachsen.

6.2. Gegenwärtiger Zustand umgebender Flächen

6.2.1. Angrenzende Bebauung

Während westlich des im Plangebiet gelegenen Wohnhauses weitere Wohnhäuser an-
greîzen, ist westlich der geplanten Neubebauung der Schulhof der Schule (Grund- und
Realschule) Schönfeld gelegen.

6.2.2. Angrenzende Landschart

Im Osten des Plangebietes grenzen derzeit landwirtschaftlich genutzte Flächen an das

Plangebiet an. Im Süden des Plangebietes ist der Vorflutgraben I9ll52l2 gelegen, der
wiederum an ungenutzte Bereiche (Sukzessionsflächen) angrenzt. Im Norden des Plan-
gebietes ist eine öffentliche Grünfläche (Sportplatz) situiert, die an landwirtschaftlich
genutzte Flächen angrenzt.

7. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. $ 9 BauGB

Es ergeben sich folgende Planinhalte:

7. l. Vorbemerkung

Dem Bebauungsplan Nr. 4 "Wohnbebauung Schönfeld" wurde kein Grünordnungsplan
beigeordnet. Da in überwiegendem Maße lediglich geringfügig strukturierte Rasenflä-
chen in Anspruch genommen werden sollen, geht die Gemeinde Schönfeld davon aus,
daß auch innerhalb des Bebauungsplanes eine hinreichende Auseinandersetzung mit der
Problematik des Eingriffs in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild erfolgen kann.

Gemeinde Schänfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7\20
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7.2. Art der baulichen Nutzung [g 9 (1) Nr. 1 BauGB]

7.2.r Da das Vorhaben (Bau von 3 Einzelhäusern) vornehmlich dem Wohnen dient, eine ande-
re wohnverträgliche Nutzung einzelner Grundstücke jedoch gewährleistet bleiben soll,
wurde das Plangebiet als Allgemeines V/ohngebiet ausgewiesen. Unter Anwendung des

$ I Abs. 5 BauNVO wurde jedoch der für Allgemeine Wohngebiete definierte Nutzungs-
katalog an die slädtebaulichen Erfordernisse des Standortes angepaßt.

7.2.2. So wird festgesetzt, daß Anlagen für kirchliche, gemeindliche, soziale und kulturelle
Zwer,ke im Plangebiet allgemein zulässig sind, wohingegen Anlagen für sportliche
Zwer,ke im Plangebiet nur ausnahmsweise zulässig sein sollen. Damit stellt die Gemein-
de Schönfeld für diese Anlagen sicher, daß sie nicht ausgeschlossen sind, jedoch einer
Einzelfallprüfung unterliegen. Insbesondere soll in Hinblick auf eventuellzu errichtende
Sportanlagen geprüft werden, inwieweit sich die jeweils geplante Anlage in Größe und
Nutzung in das geplante Wohngebiet einfügt und inwieweit die angrenzende Bebauung
durch diese Anlage beeinträchtigt wird.

7.2.3. Entsprechend der Festsetzungen des Bebauungsplanes ist es darüber hinaus im Plangebiet
unzulässig, Gartenbaubetriebe und Tankstellen zu betreiben. Beide Betriebsarten sind mit
einen Verkehrsaufkommen verbunden, welches für die bereits vorhandene Wohnbebau-
ung und das neu entstehende Wohngebiet abtrlglich ist. Insbesondere das überaus gerin-
ge Flächenpotential aber auch die periphere Lage des Plangebietes sowie die Erreichbar-
keit über lediglich einen Hauptzubringer sind bei dieser Einschätzung von maßgeblicher
Bedeutung.

7.3. Maß der baulichen Nutzung [$ o (1) Nr. 1 BauGB]

7.3.r Die Definition der zulässigen Vollgeschosse (im gesamten Plangebiet Beschränkung auf
ein Vollgeschoß) orientiert sich in erster Linie am Bestand der angrenzenden Siedlungs-
häuser. So soll sichergestellt werden, daß sich das neue V/ohngebiet in das unmittelbare
Umfeld einfügt. Mit der Definition eines zulässigen Vollgeschosses ist ein Keller- bzw.
Dachausbau nicht ausgeschlossen. Es ist hier lediglich zu beachten, daß die Forderungen
der Landesbauordnung sowie die Vollgeschoßdefinition der Landesbauordnung Beach-
tung finden.

7.3.2. Die Grundflächenzahl wurde mit 0,4 festgesetzt. Mit der Definition einer Grundflächen-
zahl von 0,4 wird die für V/ohngebiete empfohlene, max. Verdichtung beachtet und
gleichzeitig eine optimale Nutzung des hier zur Verfügung stehenden Bodens erreicht.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29,17111 Borrentin, Tel.: 039994 17120
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Entsprechend der textlichen Festsetzungen ist es unzulässig, durch die Grundflächen der

Nebenanlagen (wie z.B. Zvfahrten, Stellplätze u.dgl.) die definierte Grundflächenzahl ztt
überschreiten. Damit wird sichergestellt, daß der überwiegende Anteil des Plangebietes

einer Begrünung zuzuführen ist.

7.4.
Nr. 2 BauGBl

7.4.t. Zur Gestaltung des Plangebietes wurden die überbaubaren Grundstücksflächen durch
Baugrenzen definiert. Damit wird sichergestellt, daß lediglich ein Teil des Gesamtplan-
gebietes für die Hausbebauung zur Verfügung steht und eine städtebauliche Ordnung der

Grundstücke erfolgt. Auch die Festsetzung, daß Garagenbauten äber 9,0 m l;änge sowie

Nebenanlagen nach g 14 Abs. 1 BauNVO nur innerhalb der durch Baugrenzen definier-
ten überbaubaren Grundstücksfläche erfolgen dürfen, soll diese gewollte, räumliche
Ordnung st¡irken. Bezüglich der Nebenanlagen nach $ 14 Abs. I BauNVO wurden je-
doch Ausnahmen formuliert. So wurden unter anderem für Gewächshäuser, Gerätehüt-

ten, Anlagen für die Kleintierhaltung sowie für Müllplätze Maximalgrößen definiert. Bei

Unterschreitung dieser Maximalgrößen ist es zulässig, diese Nebenanlagen auch außer-

halb der überbaubaren Grundstücksflächen zu errichten.

7 .4.2. Zu beachten ist jedoch in jedem Falle, daß lediglich eine offene Bauweise zulässig ist.

Im Plangebiet, welches der eingeschossigen Bebauung vorbehalten ist, wurde darüber
hinaus definiert, daß lediglich Einzelhäuser zulässig sind. Damit soll dem Charakter der

Umgebungsbebauung entsprochen werden.

7.4.3. Die nicht überbauten Teile der Grundstücke, die im Bereich des Satzungsgebietes liegen,

sind zu reich strukturierten Hausgärten zu entwickeln. Die Umsetzung der Maßnahme

wurde im B-Plan nicht befristet, sollte mit Blick auf die LBauO M-V jedoch innerhalb

eines Jahres erfolgen.

7.5. Verkehrsflächen [$ o (1) Nr. 4 BauGB]

7 .5 J. Innerhalb des Plangebietes wird keine Realisierung von Verkehrsflächen (weder öffentli-
che Straßen noch private Wege) angestrebt. Die verkehrliche Erschließung der einzelnen

Baugrundstücke erfolgt durch die Nutzung von Flächen, die mit einem Geh- und Fahr-

recht (Teilfläche des Flursttickes 81/16 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld; Mindest-
breite 5 m) bzw. mit einem Geh-, Fahr- und Iæitungsrecht (Teilflächen der Flurstücken
81/11 , 8ll13 und 81/15 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld, Breite 3 m) zu Gunsten

der Anlieger sowie zu Gunsten der Ver- und Entsorger belastet sind.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, lTll I Borrentin, Tel.: 039994 I 7I20
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7 .5.2. Dabei wurden die Flächen, die durch die Sicherung von Geh- und Fahrrechten bzw.
Geh-, Fahr- und Leitungsrechten für den Verkehr in Anspruch genommen werden kön-
nen, so angelegt, daß im Bereich der Anbindung der mit Geh-, Fahr- und Leitungsrech-
ten belasteten Teilfläche des Flurstückes 81/15 (3 m breit) an die mit Geh- und Fahrrecht
belasteten Teilfläche des Flurstückes 81/16 (5 m breit) eine Wendemöglichkeit entstan-
den ist.

7.5.3. Im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange wurde darauf hingewiesen, daß

die für den Grundstücksverkehr zur Verfügung stehenden Flächen so dimensioniert sein
müssen, daß den Anforderungen der Ver- und Entsorgung entsprochen wird. So wird
seitens des Landkreises Demmin, Ordnungsamt unter anderem darauf hingewiesen, daß

Fahrzeuge bis zu 10 t (Feuerwehrfahrzeuge) die entsprechend ausgewiesenen Flächen
befahren können müssen. Da seitens des Umweltamtes des Landkreises Demmin, Fach-
bereich Abfallwirtschaft darauf verwiesen worden ist, daß eine geordnete Müllentsor-
gung auch von den Baustellen zu sichern ist, sei an dieser Stelle darauf verwiesen, daß

auch Mtillfahrzeuge mit einem Gewicht von bis zu 14 t die Flächen in Anspruch nehmen
können müssen.

Seitens der Gemeinschaft der Eigentümer, die durch die Gemeinde als Vorhabenträger
gebunden worden ist, wurde im Städtebaulichen Vertrag zugesichert, daß der Ausbau der
mit einem Geh- und Fahrrecht bzw. der mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht bela-
steten Flächen den Anforderungen der gesicherten Ver- und Entsorgung genügt.

7.6.

7.6.r

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Natur und Landschaft [$ o (1) Nr. 25 BauGB]

Auch auf Festsetzungen zum Schutz, ztJÍ Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft, z.B.bezüglich von Pflanzpflichten im Bereich des Plangebietes wurde ver-
zichtet. Das zur Verfügung stehende Flächenpotential bietet keinen ausreichenden Raum
für die Realisierung entsprechender Maßnahmen. Im Rahmen einer Eingriffs- und Aus-
gleichsbilanzierung ist geprüft worden, inwieweit Ausgleichsmaßnahmen außerhalb des

Geltungsbereiches des B-Planes notwendig sind.

7.7. Mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen [$ o (1) Nr. 21 BaUGB]

7.7.1 Da zur Sicherung der verkehrlichen Erschließung keine dem öffentlichen Verkehr gewid-
meten Flächen (weder Gemeinde- noch Privatwege) realisiert werden sollen, wird die
verkehrliche Erschließung der einzelnen Baugrundstücke ausschließlich über Geh- und
Fahrrechte gesichert. Die Definition entsprechender Geh- und Fahrrechte betrifft dabei
Teile der Flurstücken 81/11 , 81113,81/15 und 81/16 der Flur 2 der Gemarkung Schön-
feld. Diese wurden dabei zu Gunsten der Gemeinschaft der AnliegeÍ, ztr Gunsten der
Versorgungsträger sowie zu Gunsten der Feuerwehr, der Müllabfuhr und von Kranken-
transporten belastet.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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7.7.2. Zur Sicherung der technischen Versorgung der Flurstücken 8l/11, 81/13 und 81/15 der
Flur 2 der Gemarkung Schönfeld wird das Flurstück 81/14 der Flur 2 der Gemarkung
Schönfeld mit einem Geh- und Leitungsrecht zu Gunsten der technischen Versorgungs-
träger belastet. Dies bedeutet, daß im Bereich der entsprechend ausgewiesenen Teilfläche
des Grundstückes die für die Versorgung der neu zu realisierenden Häuser notwendigen
Leitungen (Trinkwasser, Strom, Telekommunikation) über dies bereits bebaute
Grundstück realisiert werden muß. Dies macht sich notwendig, da der Flächeneigentü-
mer des Flurstückes 81/16 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld einer Definition von
Leitungsrechten im Bereich der Fläche, die bereits mit Geh- und Fahrrechten belastet
worden ist, nicht zugestimmt hat. Dieses Geh- und Leitungsrecht setzt sich in einem
Teilbereich des Flurstückes 81/15 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld (dem Flurstück
8I/ 14 zuzuordnender Hausgarten) fort.

7.7.3. Um die technische Ver- und Entsorgung aller 3 Baugrundstücke zu sichern, ist es zusätz-
lich zur Definition eines Geh- und Leitungsrechtes im Bereich des Flurstückes 81/14 der
Flur 2 der Gemarkung Schönfeld notwendig, auch die mit einem Geh- und Fahrrecht
belasteten Teilflächen der Flurstücken 81/11,8111,3 und 81/15 der Flur 2 der Gemar-
kung Schönfeld zusätzlich mit einem Leitungsrecht zu belasten. In diesem Bereich wird
neben den für die Versorgung der Baugrundstücke notwendigen læitungen (Trinkwasser,
Strom, Telekommunikation) auch die Schmutzwasserleitung gelegen sein.

8. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. $ 86 LBauO M-V

8. 1. Neben den bauplanungsrechtlichen Festsetzungen können in Ergänzungzv bestehenden
Aussagen der Landesbauordnung M-V weitere bauordnungsrechtliche Festsetzungen
gem. $ 86 LBauO getroffen werden. Davon wird beim vorliegenden Bebauungsplan
Gebrauch gemacht. Die getroffenen Regelungen betreffen hauptsächlich die Gestaltung
des Daches sowie die Gestaltung der Außenwände von Baukörpern (Material-, Farb-
wahl).

9. Hinweise

9.r Neben bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Festsetzungen wurden auch Hinweise
in das Planwerk aufgenommen. Mit diesen Hinweisen soll sichergestellt werden, daß

wichtige gesetzliche Bestimmungen, wie z.B. das Denkmalschutzgesetz (im konkreten
Fall Sicherung der Belange der Bodendenkmalpflege) bzw. die Landesbauordnung

@urchsetzen der Begrünung von nicht bebauten Grundstücksteilen) allgemein bekannt
gemacht werden.

Gemeinde Schönfeld
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Im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange, die zum ersten Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 4 "Wohnbebauung Schönfeld" durchgeführt worden ist, haben
einige Träger öffentlicher Belange zusätzliche Hinweise formuliert. So wurde seitens der
e.dis Energie Nord AG auf das richtige Verhalten im Bereich des Anlagenbestandes der
e.dis hingewiesen. Aufgrund der Relevanz dieses Hinweises, wurde er unter Hinweise in
das Planwerk des B-Planes aufgenommen.

Im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange wurden in einzelnen Stellung-
nahmen auch Hinweise formuliert, die nicht Eingang gefunden haben in das Planwerk.
Bezüglich dieser formulierten Hinweise wurde entschieden, daß diese lediglich in die
Begründung aufgenommen werden sollen. Hier handelt es sich im einzelnen um Hin-
weise folgender Träger öffentlicher Belange:

I¿ndesamt für Kat¿strophenschutz und Munitionsbergungsdienst

Entsprechend der Stellungnahme des Landesamtes für Katastrophenschutz Mecklenburg-
Vorpommern, Fachbereich Munitionsbergungsdienst, ist das Plangebiet des B-Planes Nr.
4 "Wohnbebauung Schönfeld" nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.
Nach Erfahrungen des Landesamtes für Katastrophenschutz M-V ist jedoch nicht auszu-
schließen, daß während Bauarbeiten Einzelfunde auftreten. Aus diesem Grunde wird
darauf hingewiesen, daß Tiefbauarbeiten mit entsprechender Vorsicht durchzuführen
sind. Gleichzeitig wird darauf verwiesen, daß beim Fund von kampfmittelverdächtigen

Gegenständen oder Munition, aus Sicherheitsgründen die Arbeiten an der Fundstelle und
der unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen sind und der Munitionsbergungsdienst
zu benachrichtigen ist. Nötigenfalls ist die Polizei und ggf. die örtiche Ordnungsbehörde
hinzuzuziehen.

Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpom mern

Im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange wurde seitens des Landesver-
messungsamtes M-V mitgeteilt, daß in der Nähe des Plangebietes kein Lagefesþunkt des

amtlichen geodätischen Grundlagennetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern gele-
gen ist. In diesem Zusammenhang wird dennoch darauf hingewiesen (Merkblatt), daß
Vermessungsmarken nach $ 7 des Gesetzes über die Landvermessung und das Liegen-
schaftskataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern vom 21.07.1992 (GVOBI. M-V,
S. 566) gesetzlich geschützt sind. Aus diesem Grunde

dürfen Vermessungsmarken nicht unbefugt eingebracht, in ihrer Lage verändert oder
entfernt werden.
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darf zur Sicherung der mit dem Boden verbundenen Vermessungsmarken des Lage-,
Höhen und Schwerefestpunktfeldes eine kreisförmige Schutzfläche von 2 Metern
Durchmesser weder überbaut noch abgetragen oder auf sonstige Weise verändert
werden.
dürfen der feste Stand, die Erkennbarkeit und die Verwendbarkeit der Vermessungs-
marken nicht gef?ihrdet werden, es sei denn, notwendige Maßnahmen rechtfertigen
eine Gefährdung der Vermessungsmarken.
hat derjenige, der notwendige Maßnahmen treffen will, durch die geodätische Fest-
punkte gef?ihrdet werden können, dies unverzüglich dem Landesvermessungsamt
Mecklenburg-Vorpommern mitzuteilen.

Seitens des Landesvermessungsamtes wird darauf hingewiesen, daß ein Zuwiderhandeln
gegen die genannten gesetzlichen Bestimmungen eine Ordnungswidrigkeit ist und mit
einer Geldstrafe bis zu 10.000,00 DM geahndet werden kann.

10. Sicherung der Erschließung

10.1. VerkehrlicheErschließung

Das Plangebiet wird durch wegeähnlichen Ausbau der mit Geh- und Fahrrechten belaste-
ten Flächen erschlossen. V/ährend im Bereich des Flurstückes 81/16 der Flur 2 der Ge-
markung Schönfeld hierfür eine durchschnittlich 5 m breite Fläche zur Verfügung steht,
beschränkt sich dieses Geh- und Fahrrecht und damit verbunden der wegeähnliche Aus-
bau im Bereich der Flurstücken 81/11, 81/13 und 81/15 der Flur 2 der Gemarkung
Schönfeld auf eine 3 m breite Trasse.

Dem Vorhabenträger (Eigentümergemeinschaft) wurde mitgeteilt, daß im Rahmen der
Beteiligung Träger öffentlicher Belange der Landkreis Demmin, Ordnungsamt darauf
hingewiesen hat, daß für die Befestigung der Zufahrt (da länger als 50 m vom öffentli-
chen Verkehrsraum entfernt) davon ausgegangen werden muß, daß Fahrzeuge der Feuer-
wehr mit einer Achslast von 10 Tonnen diese Zufahrt befahren können. Dies ist auch bei
der Ausbildung der Kurvenradien sowie der Bemessung des V/endeplatzes zu beachten.

L0.2. Technische Ver- und Entsorgung

10.2.1. Im Rahmen der Beteiligung Träger öffentlicher Belange hatten die Versorgungsträger die
Möglichkeit, zum 1. Entwurf des B-Planes Nr. 4 "V/ohnbebauung Schönfeld" Stellung
zu nehmen. Wichtig in diesem Zusammenhang sind Aussagen bezüglich der Realisierbar-
keit der technischen Ver- und Entsorgung. Zur Problematik haben sich die einzelnen
Versorgungsträger wie folgt geäußert:

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, lTll I Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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Wasser- und Abwasse.rzwe.ckverba.nd über GKU mbH

Die im ersten Entwurf des B-Planes definierten Geh- und Leitungsrechte im Bereich der
Flurstücken 81/10, 8ll12 und 81/14 (bereits bebaute Grundstücksteile) der Flur 2 der
Gemarkung Schönfeld sind seitens der GKU mbH Demmin nicht befürwortet worden.
Seitens der GKU wurde darauf hingewiesen, daß die Ver- und Entsorgungsleitungen
ausschließlich über private Grundstücke verlegt werden sollen und für die Wartung,
Instandhaltung und den Betrieb dieser Leitungen sich erhebliche Schwierigkeiten er-
geben.

In Abstimmung mit der GKU mbH wurde der Entwurf des B-Planes überarbeitet. So
wurde unter anderem darauf verzichtet, jeweils die 3 bereits bebauten Grundstücke für
die Verlegung der notwendigen Leitungen zu queren. Da die Teilfläche des Flurstückes
81/16 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld, die mit einem Geh- und Fahrrecht belastet
wird, nicht für das Verlegen von Leitungen zur Verfügung steht (Verweigerung eines
Leitungsrechtes durch den Eigentümer), wird im Bereich der Flurstücken 81/14 und
81/15 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld ein Geh- und læitungsrecht definiert. Dies
bedeutet, daß nur noch lediglich in eine Trasse, Versorgungsleitungen verlegt werden
sollen.

Zusáttzlich wurde zur Sicherung der Schmutzwasserableitung die Trasse der derzeit vor-
handenen Schmutzwasserleitung mit einem Leitungsrecht definiert. Nunmehr wird sei-
tens der Gemeinde davon ausgegangen, daß durch die Beschränkung der Leitungstrassen
sowie durch die Sicherung zusätzlicher Leitungstrassen, die durch den Versorgungstriþer
auch befahren werden können, die Versorgung mit Trinkwasser und die Entsorgung des

Schmutzwassers sichergestellt werden kann.

Nunmehr wurde seitens der GKU mbH in der Stellungnahme ztJm 2. Entwurf des Bebau-
ungsplanes darauf verwiesen, daß eine Ver- und Entsorgung des Plangebietes gesichert
werden kann.

e.dis Energie Nord AG

Seitens der e.dis Energie Nord AG wird darauf hingewiesen, daß für den Anschluß des
Plangebietes an das Versorgungsnetz eine Erweiterung der Stromverteilungsanlagen
erforderlich ist und das dazu geeignete Flächen im öffentlichen Raum notwendig sind.
Im vorliegenden Fall der geplanten Wohnbebauung wird darauf verwiesen, daß eine
Kabelverlegung im Bereich der mit Geh- und Fahrrechten belasteten Fläche notwendig
ist. Da hier seitens des Flächeneigentümers die Übernahme eines Leitungsrechtes ver-
wehrt wird, ist es nunmehr angedacht, daß die e.dis Energie Nord AG zusammen mit
der GKU mbH die im Bereich der Flurstücken 81/14 und 81/15 der Flur 2 der Gemar-
kung Schönfeld ausgewiesene Trasse mit Geh- und Leitungsrechten nutzt.

Die e.dis Energie Nord AG hat keine Einwände bezüglich der nunmehr geplanten Tras-
sierung der Versorgungsleitung.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29,17111 Borrentin, Tel.: 039994 17120
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Deutsche Telekom AG

Seitens der Deutschen Telekom AG wird darauf hingewiesen, daß sie derzeit ihre Mög-
lichkeiten der Schaffung der notwendigen Telekommunikationsinfrastruktur prüft. In
diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, daß Beginn und Ablauf der Erschlies-
sungsarbeiten so früh wie möglich schriftlich angezeigt werden sollen, damit eine Koor-
dinierung mit den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger möglich ist. Auch für die
Iæitung der Telekom AG ist die Fläche zu nutzen, die im Bereich der Flurstücken 81/14
und 81/15 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld mit einem Geh- und I-eitungsrecht bela-
stet worden ist.

Ostmecklenburgische Gasversorgung Neubrandenburg GmbH

Seitens der OMG Neubrandenburg wurde mitgeteilt, daß das Unternehmen in diesem
Bereich keine Anlagen unterhält bzw. plant. Damit ist im Bereich des Plangebietes eine
Nutzung von Erdgas als Energieträger nicht möglich.

11.. Wesentliche Auswirkungen des B-Planes

11. 1. Plangebiet

IST-Zustand:

Gesamtfläche 3.442,5 m2 t00,00 %

Begründung
zum vorzeitigen Bebauungsplan Nr. 4 "Vy'ohnbebauung Schönfeld"

davon
bebautes Flurstück 8ll 14

als Hausgåirten genutzte Teilflächen
der Flurstücken 81/11, 81/13, 81/15
Rasenflächen
vorhandene Wegeflächen

Verfahrensakte Blatt-Nr. 265

14,29 Vo

23,98 To

47,49 %

L4,24 Vo

492,0 m2

825,5 m2

1.635,0 m2

490,0 m2

Gemeinde Schönfeld
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Folgende Nutzungen sind geplant:

Gesamtfläche

davon
bebautes Flurstück 8ll 14

Nutzgarten, dem Flurstück 8ll14 zuztr-
ordnen (Teilfläche 81/15)
Fläche mit Geh- und Fahrrecht
Fläche mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
zu bebauende Grundstücke

a) überbaubare Fläche
b) Hausgärten

Boden
Wasser

Flora/Fauna

3.442,5 m2

492,0 m2

288,0 m2

460,0 m2

178,5 m2

809,6 m2

1.214,4 mz
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1,00,00 %

14,29 %

8,37 %

13,37 %
5,18 %

23,52 %

35,27 70

11.2. Regionale Auswirkungen

ll.2.I. Durch die Bindung von einheimischen Bauherren wird angestrebt, die Abwanderung von
Einwohnern, insbesondere jüngeren, zu verhindern. Negative Auswirkungen werden
aufgrund der geringen Größe des Plangebietes und demzufolge der geringen Bauland-
kapazitäten nicht erwartet.

Betrachtung der geplanten Wohngebietsausweisung im Hinblick auf den Eingriff in
die Natur und die Landschaft

I2.L Aussagen zum Ein&riff in Natur und Landschaft

Die Ausweisung von Bauflächen stellt im allgemeinen einen Eingriff in den Naturhaus-
halt dar, den es auszugleichen gilt. Bei der Wohngebietsausweisung sind Beeinträchti-
gungen in folgenden Bereichen zu erwarten:

T2

Verdichten, Abtrag, Versiegeln
Erhöhung des Oberflächenabfl usses, Verminderung der Grundwas-
serneubildungsrate
Verlust und Veränderung von Tier- und Pflanzengesellschaften

Durch die geplante Wohngebietsausweisung im Bereich einer Fläche, die dem Ortskern
unmittelbar angelagert worden ist, sind wesentliche Beeinträchtigungen des Landschafts-
bildes nicht zu erwarten.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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12.2. Eingriffs- und Ausgleichshilanzierung

Zur Bewertung des Eingriffs und zur Ermittlung der erforderlichen Ausgleichsmaßnah-
men wurde auf das vom STAUN Neubrandenburg empfohlene Hessische Modell der
Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zurückgegriffen. Dieses Modell ist für den über-
planten Standort gut anwendbar und ermöglicht eine relativ schnelle Bilanzierung.

Folgende Grundannahmen wurden getroffen bzw. Vereinfachungen postuliert:

1. Ermittlung des Schutzwertes

Da das Plangebiet außerhalb eines Gebietes mit besonderen Schutzvorschriften
bzw. Schutzabsichten gelegen ist, wird der Schutzwert mit 1 definiert. Aufgrund
dieser Einstufung ist es im weiteren Verlauf der Eingriffs- und Ausgleichsermitt-
lung nicht notwendig, diesen Schutzwert zu beachten.

2. Flächen- und Biotoptyp-/Nutzungstypermittlung

Die Ermittlung der Flächengröße sowie die tabellarische Auflistung der Biotop-
/Nutzungstypen erfolgte lediglich fúr die unmittelbar durch den vorzeitigen Be-
bauungsplan überplante Fläche. Dabei soll in der Bilanzierung des Eingriffs sowie
des notwendigen Ausgleiches lediglich auf den Bereich der Flurstücken 81/11,
81/13 und 81/15 sowie auf den überplanten Teilbereich des Flurstückes 81/16 der
Flur 2 der Gemarkung Schönfeld eingegangen werden. Da das bereits bebaute
Flurstück 8Il14 der Flur 2 der Gemarkung Schönfeld sowie eine gärtnerisch ge-
nutzte Teilfläche des Flurstückes 81/15 lediglich zur Sicherung der Erschließung in
das Plangebiet aufgenommen worden sind und in diesem Bereich keine Baumaß-
nahmen realisiert werden sollen, wird es seitens der Gemeinde Schönfeld als ent-
behrlich betrachtet, diese Flächen zu bilanzieren.

3. V/ertermittlung derBiotop-/Nutzungstypen

Die Ermittlung der Wertepunkte erfolgte vorwiegend unter Nutzung der in der
Anlage 3 dem "Hessischen Modell" beigefügten V/erteliste. Folgende Einstufungen
wurden vorgenommen.

A. Gärten mit überwiegendem Nutzgartenanteil (19 Punkte/m2)

Teilbereiche der Flurstücken 8llIl, 81/13 und 81/15 der Flur 2 der Gemar-
kung Schönfeld werden durch die bestehende Bebauung als Gartenflächen
genutzt, wobei ein überwiegender Nutzgartenanteil, z.T. mit Kleintierhal-

Verfahrensakte Blatt-Nr. 267
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tung in diesem Bereich deutlich ist. Die in diesen Nutzgárten situierten
Nebengebäude (Schuppen, Hundezwinger, Garagen) sowie die darüber
hinaus in diesem Bereich anzutreffenden Versiegelungen wurden nicht ge-
sondert bilanziert, sondern wurden dem Nutzungstyp zugehörig angespro-
chen.

B. Intensivrasen (10 Punkte/m2)

Die Teilbereiche der Flurstücken 81/11, 81/13 und 81/15 der Flur 2 der
Gemarkung Schönfeld, die hauptsächlich fúr die Bebauung mit Einzelhäu-
sern (Bereich der im Planwerk ausgewiesenen überbaubaren Grundstücks-
flächen) in Anspruch genommen werden sollen, sind als Intensivrasen ohne
Strukturierung anzusehen.

C. Mit einem Geh- und Fahrrecht belastete Fläche ( 6 Punkte/m2)

Der bereits vorhandene Weg im Bereich des Flurstückes 81/16 (Fläche, die
planungsrechtlich mit einem Geh- und Fahrrecht belastet worden ist) ist
vollständig vegetationslos und wird lediglich einer geringfügigen Verfesti-
gung mit Schotter, Kies oder Sand zugeführt. Dieser V/eg soll keine öffent-
lichen Funktionen ribernehmen sondern soll lediglich für die Erschließung
der zu errichtenden Häuser genutzt werden. Aus diesem Grunde wird der
Weg sowohl in der IST- als auch in der SOLL-Bilanz mit jeweils 6 Werte-
punkten bilanziert. Zusàtzlich sind Teile des Weges entlang des Grabens
(30 m'z) im Geltungsbereich des B-Planes gelegen. Während diese Anteile
in der IST-Bilanz mit 6 Wertepunkten/m2 bilanziert worden sind, wurden
diese Flächenanteile in der SOLL-Bilanz als überbaubare bzw. nicht über-
baubare Grundstücksflächen eingestuft. Dies läßt sich damit begründen, daß

es keine planungsrechtliche Notwendigkeit für die Aufrechterhaltung dieser
V/egefläche gibt, diese somit potentiell bebaut werden kann.

Mit einem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht
belastete Fläche ( 6 Punkte/m2)

Ahnlich wie für die bereits unter C. beschriebene Fläche ist auch für diese
Fläche ein wegeähnlicher Ausbau mit geringer Befestigung geplant. Auch
hier kann davon ausgegangen werden, daß die Oberfläche nur einer gering-
fügigen Verfestigung mit Schotter, Kies oder Sand unterliegen wird. Im
Gegensatz zur unter C. beschriebenen Fläche sind diese 6 Punkte/m2 jedoch
nur im SOLL zu bilanzieren, da ftir diesen Ausbau Teilbereiche der der-
zeitig gärtnerisch genutzten Fläche in Anspruch genommen werden müssen.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, l7ll l Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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E. überbaubare Grundstücksflächen ( 3 Punkte/m2)

Die zulässigen Bauflächen der zu vermarktenden Grundstücke werden mit
einer völlig bzw. nahezu versiegelten Fläche gleichgestellt. Bei der Ermitt-
lung der Fläche der angestrebten Bebauung wird von der Grundflächenzahl
ausgegangen, die im Planwerk definiert worden ist. Sie bildet die Ober-

Etenze der zulässigen Bebaubarkeit. Im Falle des vorliegenden Planes be-
deutet dies (2.024 m2 x GRZ 0,4), daß maximal 809,6 m2 einer Bebauung
zugeführt werden können.

F. nicht überbaubare Grundstücksfläche (20 Punkte/m2)

Entsprechend der Aussagen des Bebauungsplanes sollen im Bereich der
Privatgrundstücke reich strukturierte Hausgärten entstehen. Diese werden
entsprechend des Hessischen Modells bei Neuanlage mit 20 Punkten/m2
bilanziert. Zur Berechnung der Fläche, die für die Anlage der privaten
Hausgärten mindestens zur Verfügung steht, muß wiederum auf die defi-
nierten Grundflächenzahlen zurückgegriffen werden. Bei einer GRZ von
0,4 sind 60 Vo des Grundstückes zu begrünen. Im vorliegenden Fall bedeu-
tet dies, daß 1 .214,4 m2 nicht für eine Bebauung zur Verfügung stehen.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17ll l Borrentin, Tel.: 039994 I 7I20
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Unter Beachtung dieser Einstufungen wurde die folgende Eingriffs- und
Ausgleichsbilanzierung (Tabelle 1 ) erstellt:

Flachenbilanz/Biotopwertvergleich
(Hessisches Modell)

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7L20
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Summe

nicht überbaubare Grundstûckste¡le

zulâssige Bebauung aufgrund def¡n¡erter
Grundzahl

Flâche mit ceh-, Fahr- und Leitungsrecht

Fläche mit Geh- und Fahnecht

SOLL-Zustand

lntensivrasen

Hausgârten

weg

IST-Zustand

bertrag

Spalte 1

NuÞungs-/Biotoptyp nach Biotopwertliste

1

1

1

I

I
1

1

Schutz
wert

20

3

6

6

10

19

6

Spalte 2

wenpunKe
.ie mt

1.635,00

537,50

490,00

Spalte 3

vor Maßnahme

Flächenanteil (m') je Eiotop-
/Nutzungstyp

1.214,44

809,60

178,50

460,00

Spalte 4

nach Maßnahme

Defizil

29.502,5C

16.350,0C

10.212,5C

2.940,0C

Spalte5(2x3)

vor Maßnahme

Biotopwert

-2.785.70

26.716,81

24.288,OC

2.428,8C

1.071 ,00

2.760,00

Spalte6(2x4)

naoh Maßnahme
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Ein Vergleich der ermittelten Gesamtwerte entsprechend der Tabelle Nr. I sowie des
sich daraus ergebenen Defizits zeigt, daß im Bereich des Plangebietes trotz Realisierung
der im B-Plan definierten Maßnahmen kein hinreichender Ausgleich für die geplante
Bebauung erzielt werden kann. Aus diesem Grunde ist es notwendig, Ausgleichsmaß-
nahmen außerhalb des Geltungsbereiches des B-Planes durchzuführen.

Seitens der Gemeinde Schönfeld wird in diesem Zusammenhang angedacht, im Bereich
gemeindlicher Flächen, Baumpflanzungen zu realisieren. Art und Umfang dieser Pflan-
zung sowie der Standort der Pflanzung soll im Rahmen der E;rgänzung des städtebauli-
chen Vertrages geregelt werden.

Die Anzahl der zu pflanzenden Bäume wird dabei wie folgt berechnet:

Wertepunkte je anzupflanzendem Baum (31 Punkte/m2 x 10 m2) : 310 Punkte

Defizit / Wertepunkte : Anzahl zu pflanzender Bäume

2.785,7 Wertepunkte / 310 Wertepunkte : 9 Bäume

Dies bedeutet, daß je zu realisierendem Wohnbauvorhaben jeweils 3 einheimische Laub-
bäume zu pflanzen sind.

Im Städtebaulichen Vertrag, den die Gemeinde Schönfeld mit der Eigentümergemein-
schaft geschlossen hat, wurde folgendes vereinbart:

'$ 6 - Realisierung der ErsatanaJJnahmen
Als Ausgleichfti.r den Eingriff in den Naturhaushalt fi)r die drei ausgewiesenen Wohnbau-

fllichen sind insgesamt 9 einheimische Laubbtiume mit einer Stammqu.alittit von 14 bis 16
cm Umfang zu pflanzen. Als Sta.ndort werdenÍolgende gemeindeeigenen Flöchenfestge-
legt: entlang der StraJJe Schönfeld - Trittelwitz - 3 Bttume und

auf die Flliche. hinter dem Friedhof Trittelwitz - 6 Böume.
Je Eigenheimstanrlort sintl 3 Bö.ume zu pÍlanzen. Bei Bauqnzeige jedes Eigenheimes sind
an die Gemeinde je Baum 150,æ DM für den Kauf unrl die Pflege zu zahlen. "

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, lTlll Borrentin, Tel.: 039994 I 7120
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13. Realisierung des Bebauungsplanes

13.1. BodenordnendeMaßnahmen

Bodenordnende Maßnahmen entsprechend BauGB sind nicht erforderlich.

14. Verfahrensablauf

14.1. Grundlage des vorliegenden vorzeitigen Bebauungsplanes ist das BauGB in der Fassung
vom 27.08.1997 (BGBI. I, S. 2141; 1998 I, S. 137)

14.2 Beschluß der Gemeindevertretung über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4
"Wohnbebauung Schönfeld"

14.3. Frühzeitige Bürgerbeteiligung durch Aushang

14.4 Beschluß der Gemeindevertretung über die Billigung und die Auslegung des 1. Entwur-
fes des Bebauungsplanes Nr. 4

14.5 Beteiligung der durch die Planung berührten Tråiger öffentlicher Belange sowie der an-
grenzenden Nachbargemeinden

14.6. Öffentliche Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 4 "Wohnbebauung
Schönfeld" im Zeitraum vom 10.01.2000 bis zum 11.02.2000

14.7 . Beschluß der Gemeindevertretung vom 22.03.2000 über die Billigung des 2. Entwurfes
des B-Planes und über die neuerliche öffentliche Auslegung mit der Einschränkung, daß
lediglich zu den Änderungen Stellung genommen werden kann

14.8. Beteiligung der durch die Planänderung betroffenen Träger öffentlicher Belange, Benach-
richtigung der TÖB und der Nachbargemeinden von der neuerlichen öffentlichen Aus-
legung

14.9. neuerliche öffentliche Auslegung des geänderten Entwurfes des Bebauungsplanes in der
Zeitvom 17.04.2000 bis zurn 19.05.2000

14.10. Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen der TÖB und der Nachbargmeinden am
25.05.2000

I4.Ll. Beschluß der Satzung über den vorzeitigen Bebauungsplan Nr. 4 "Wohnbebauung Schön-
feld" am 25.05.2000, Billigung der Begründung zum Bebauungsplan

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29,17111 Borrentin, Tel.: 039994 17120
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15. Bauzeit und Kosten

Es ist vorgesehen, mit der Bebauung des 1. Baugrundstückes innerhalb eines Jahres nach
Genehmigung des B-Planes zu beginnen. Das 2. und das 3. Baugrundstück sollen be-
darfsorientiert zu einem späteren Zeitpunkt bebaut werden.

Es wurde vertraglich geregelt, daß die Kosten der Bebauungsplanung sowie die Kosten
der Erschließung durch die Eigentümergemeinschaft finanziert werden (städtebaulicher
Vertrag). Dieser städtebauliche Vertrag wurde dahingehend erweitert werden, daß auch
sämtliche Kosten, die aufgrund der Realisierung von Ausgleichsmaßnahmen außerhalb
des Geltungsbereiches des B-Planes anfallen, durch den Vorhabenträger übernommen
werden.

Gemeinde Schönfeld
Amt Borrentin, - Die Amtsvorsteherin -, Dorfstraße 29, 17111 Borrentin, Tel.: 039994 I 7120


